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3. Reg. 20, 35 —32.

Nachdem Benadad ſich von Achab auf den Heimweg begeben , befahl
ein in der Nähe der Straße , auf welcher Achab ſeinen Rückweg nach

Samaria einſchlug , befindlicher Prophetenſchüler einem ſeiner Gefährten

im Namen des wahren Gottes , ihn mit irgend einer Waffe zu verwun⸗

den , und als derſelbe ſich weigerte , kündigte er ihm als Prophezeiung an ,

daß er , weil er dem Willen Gottes widerſtrebt , zur Strafe dafür binnen weni⸗

gen Augenblicken , ſobald er ſich von ihm entfernt haben würde , ſelber von

einem Löwen würde zerriſſen werden ; was auch wirklich geſchah . Nachdem

ein Anderer , den er darum gebeten , ihm den verlangten Dienſt erwieſen ,

und er ſich noch überdieß durch Aufſtreuung von Staub auf ſein Ange⸗

ſicht unkenntlich gemacht , rief er den vorbeifahrenden König um Mitleid

än , ihm von einer übernommenen Bürgſchaft glücklich abzuhelfen , indem

er einen ſeiner Obhut anvertrauten ſyriſchen Gefangenen , für deſſen Be⸗

wachung er ſich unter Verpfändung ſeines eigenen Lebens mit einem Ta⸗

lent an Silber verbürgt habe , aus Unachtſamkeit habe entwiſchen laſſen .

Achab antwortete ihm , daß er ſich in dieſer Sache ſo gut wie er könne

nur ſelber helfen ſolle . Auf dieſe Antwort wiſchte der Prophet den Staub

aus ſeinem Antlitz , und gab ſich als ſolcher dem Könige zu erkennen mit

der im Namen Gottes ihm eröffneten Botſchaft , daß weil er einen Mann

des Todes und Feind des iſraelitiſchen Volkes unbeſtraft aus der Hand

gelaſſen , ſowohl er ſelbſt als das ganze Volk für die demſelben zugedachte
Strafe die Bürgſchaft zu leiſten haben würde ; eine Ankündigung , welche ,

ohne zwar gegen den Ueberbringer derſelben einer Gewaltthätigkeit ſich

ſchuldig zu machen , doch den Stolz des Königs auf die empfindlichſte

Weiſe beleidigte .

LXXXVIII . Könige . Fortſetzung .

Zoſaphat . Achab . Prophet Elias . ( Fortſetzung . ) Uaboth ' s Weinberg .

§. 377 .

3. Reg. 21, 1—4 .

Um dieſe Zeit ereignete es ſich, daß Achab , welcher in der Nähe der

Stadt Jezreel einen ſchönen Landſitz beſaß , den Wunſch empfand , einen

dem Iſraeliten Naboth gehörigen anſtoßenden Weinberg als Eigenthum zu

erwerben , indem er ihn als Nutzgarten für den Zweck eines deſto bequemeren
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Landaufenthaltes gerade gut brauchen konnte . Deßwegen ſprach er mit

Naboth , und bat ihn , ihm denſelben entweder um Geld abtreten oder
wenn er lieber wolle , mit einem anderen noch beſſeren Weinberge aus des

Königs eigenen Gütern vertauſchen zu wollen . Zufällig war Naboth ein
Iſraelite von ſtrenger Geſetzlichkeit , welcher ſich von wegen des im Geſetze
über das Erlaßjahr (vergl . §. 66 . Levit . 25 , 23 . 24. ) enthaltenen aus⸗

drücklichen göttlichen Verbotes , jemals ſein väterliches Erbtheil auf immer

zu verkaufen , in ſeinem Gewiſſen verhindert fühlte , in den ſonſt ſo an⸗
nehmbaren Vorſchlag des Königs einzuwilligen , und ihm deßhalb ſeine
Bitte von vornherein rundweg abſchlug . Dieſe getäuſchte Hoffnung ver⸗

letzte Achab dermaßen , daß er zwar Naboth nichts Gehäſſiges zufügte ,
wohl aber ohne ein Wort zu reden und ohne Speiſe und Trank anzu⸗
rühren , ſich auf ſein Bett niederlegte und mit dem Geſicht gegen die
Wand kehrte .

Naboth hätte nach dem nämlichen Geſetze, auf welches er ſich ſtützte ,
dem Könige ſeinen Weinberg zwar in der Art verkaufen können , daß
derſelbe im Erlaßjahre wieder an Naboth zurückgefallen wäre . Da jedochbei einem Könige wie Achab an eine Beobachtung des Erlaßjahrgeſetzes
nicht entfernt zu denken war , von deſſen Beobachtung allgemein faſt
gar keine Spuren in der ganzen bisherigen bibliſchen Geſchichte zu
entdecken ſind , ſo konnte der Verkauf des in Rede ſtehenden Weinberges
dem Geſetze nach überhaupt nicht ſtattfinden . Uebrigens gab es für Na⸗
both auch andere vernünftige Beweggründe , ſich dem wenn auch ohne
üble Meinung ihm gemachten Anſinnen des Königs energiſch zu wider⸗
ſetzen , indem bei dem ſchnellen Regentenwechſel , welcher im Ganzen bis⸗
her im iſraelitiſchen Königreiche obgewaltet hatte , die Familie eines Iſrae⸗
liten , welcher einmal ſein väterliches Erbtheil verkaufte , ſchon dadurch
für immer der Gefahr der Vermögensloſigkeit und allen damit weiter
verbundenen Gefahren der Unſittlichkeit und des endlichen völligen Aus⸗
ſterbens preisgegeben war .

§. 378 .

3. Keg. 21, 5 —7 .

Sobald Jezabel , die Königin , welcher die Gemüthsaufregung Achab ' s
nicht entgehen konnte , durch zudringliches Fragen die Urſache derſelben
herausgebracht hatte , ſo ſuchte ſie ihn auch auf ihre Weiſe zu tröſten , in⸗
dem ſie ihm gleichſam zur Beſchämung vorhielt , ſie begreife gar nicht ,
wozu er König über Ifrael ſei , wenn ihm der Erwerb eines fremden
Weinberges , nach welchem ihm gelüſte , im Stande ſei einen ſo großen
Verdruß zu bereiten . Deßwegen hieß ſie den König nur ohne Weiteres

frohen Muthes aufzuſtehen , und ſich Eſſen und Trinken ſchmecken zu
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laſſen ; indem ſie den beſagten Weinberg ihm ſchon werde zu verſchaffen

wiſſen .
379 .

3. Reg. 21, 8 —10.

Den Weg, welchen Jezabel , um ihr gegebenes Verſprechen zu halten ,

einſchlug , war der , daß ſie im Namen und unter Achab' s königlichem

Siegel an die oberſten Bürger und Beamten der Stadt Jezreel einen

Brief ſchrieb , in welchem ſie denſelben befahl , auf den erſten gelegenen

Tag eine mit Beobachtung eines öffentlichen Faſtens verbundene bürger⸗

liche Verſammlung auszuſchreiben , bei welcher Naboth ſeinen gewöhnlichen

Sitz unter den erſten Plätzen der Verſammlung einzunehmen habe. So⸗

bald nun die Bürger ordnungsgemäß verſammelt wären , befahl ſie ihnen ,

zwei käufliche Menſchen als Zeugen aufzuſtellen , welche durch einen Mein⸗

eid Naboth der Sünde der Läſterung gegen Gott , ſowie gegen den König

beſchuldigen ſollten , worauf er geſetzlich auf dem Wege der Steinigung

öffentlich ſolle um das Leben gebracht werden (vergl . Levit . 24 , 11 - 16 . )

Der Inhalt des Briefes der Königin Jezabel verräth eine zu genaue

Bekanntſchaft mit dem Geſetze Moyſes , als daß man denſelben von der

verrucht böswilligen Abſicht freiſprechen könnte , gerade das nämliche gött⸗

liche Geſetz , auf welches Naboth ſich zur Wahrung ſeines väterlichen

Eigenthumes dem Könige gegenüber berufen hatte , mittels abſichtlicher

Rechtsverdrehung als Werkzeug zu ſeinem Untergange mißbrauchen und

ſomit zugleich mit einer unerhörten Blutſchuld dem Geſetze ſelber einen

öffentlichen Schimpf anhängen zu wollen . Es dürfte ſomit vielleicht ge⸗

rade der zufällige Umſtand , daß das Geſetz gegen Gottesläſterung im

vorhergehenden Kapitel des nämlichen Buches mit dem Geſetze über Nicht⸗

verkauf des väterlichen Eigenthums enthalten iſt , Urſache geweſen ſein ,

warum die Königin , welche wahrſcheinlich zu eben dieſem Zwecke das

Geſetzbuch nachſchlug , gerade auf dieſes als das erſte beſte Auskunfts⸗
mittel verfiel , um ihrer ungezügelten Bosheit in Bezug auf Naboth freien

Lauf zu laſſen .
§. 380 .

3. Reg. 21, 11 —19 .

Der Wille der Königin wurde von den Bürgern der Stadt Jezrahel

wirklich vollzogen , und Achab ſchämte ſich nicht , einen auf dieſem Wege

erworbenen Weinberg wirklich einzunehmen . Dafür bekam er auch den

ſeit langer Zeit entbehrten wiederholten Beſuch des Propheten EClias , der

ihm als gerechte Belohnung ſeiner doppelten Schandthat unerſchrocken

ankündigte , daß an der nämlichen Stelle , an welcher die Hunde das Blut

Naboth ' s geleckt hätten , ſie auch das Blut Achab' s dereinſt einmal zu

lecken bekommen würden .
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§. 381 .

3. Reg. 21, 20 — 29.

Achab , welcher ſich des erſtarren machenden Eindrucks einer ſo ſchau⸗
dererregenden Botſchaft nicht anders zu erwehren wußte , wünſchte dem
Propheten mit Bitterkeit Glück dazu , daß es ihm den König ſeinen un⸗
verſöhnlich verfolgten Feind einmal wieder unverſehens zu überfallen ge⸗
lungen ſei . Elias antwortete aber auf dieſen Vorwurf weiter nichts , wie :
er , der Prophet , finde ihn als einen Mann , der ſich ſelber in die un⸗
widerrufliche knechtiſche Abhängigkeit einer nicht gegen den Propheten ,
ſondern gegen Gott ſelbſt zu führenden unverſöhnlichen Feindſchaft frei⸗
willig verkauft habe , weßwegen er auch ein perſönliches Mitleiden mit ihm
nicht weiter empfinden könne . Deßwegen fuhr er fort ihm weiter anzu⸗
kündigen , daß das Haus Achab ſo gut wie dasjenige Jeroboam ' s und
Baeſa ' s mit Stumpf und Stiel aus dem Volke Iſrael werde ausgerottet
werden . Von Jezabel ſagte er noch insbeſondere , daß dereinſt die Hunde
ihr Fleiſch auf dem Felde freſſen , ſowie überhaupt dereinſt die Leichname
aller Nachkommen des Königs entweder den Hunden in der Stadt oder
den Raubvögeln auf dem freien Felde würden zur Nahrung dienen . Dieſe
unerbittliche Ankündigung zerſchmetterte auf den Augenblick des Königs
ohnehin ſchuldbewußtes Gemüth ſo, daß er mit zerriſſenem Gewande , be⸗
hangen mit einem härernen Sack , unter Faſten und allen übrigen äußeren
Zeichen der Reue geſenkten Hauptes in ſeinem Hauſe umher ging , auf
welche wenn auch noch ſo oberflächlichen Beweiſe reuiger Demuth hin
Elias weitere Offenbarung von Gott erhielt , daß das dem Achab gedrohte
Unglück ſeines Hauſes wenigſtens nicht zu ſeiner , ſondern erſt zu den Leb⸗
zeiten ſeines Sohnes eintreffen werde .

Aus dieſer dem Propheten Elias geoffenbarten Ermäßigung der Achab
angedrohten Strafe überhaupt iſt es auch zu erklären , warum die §. 380 .
ihm voraus verkündigte , ihn perſönlich treffende Strafe an ihm ſelber
nur theilweiſe buchſtäblich , dem anderen Theile nach aber erſt an ſeinem
Sohne und zweiten Nachfolger Joram in Erfüllung ging ( vergl . §§. 391 .
und 421 . ) Achab ' s Blut wurde zwar von Hunden geleckt , jedoch bei der
zufälligen Gelegenheit , daß ſein von bereits geronnenem Blute entſtellter
Leichnam unter freiem Himmel gewaſchen wurde . Dieß geſchah überdieß
nicht auf dem Acker Naboth ' s bei Jezreel , ſondern vor dem Thore der
Stadt Samaria . Joram ' s , ſeines Sohnes Leichnam wurde zwar auf
Jehu ' s Befehl auf den Acker Naboth ' s bei Jezrahel hinausgeworfen ,aber es wird nicht ausdrücklich erzählt , daß die Hunde ſein Blut ſollten
geleckt haben .
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